
Anlage 1 

 

Gebührenverzeichnis des Zweckverbandes Bayerische Landschulheime 
 

 
Anlage 1 zu § 4 der Gebührensatzung vom 13. Dezember 2011 

 
I. Internatskosten  

Die Internatskosten betragen ab dem 1. September 2012: 

 

1. für das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach für die  

5. und 6. Jahrgangsstufe  4.414,23 EUR monatlich 367,90 EUR 

7. bis 9. Jahrgangsstufe  5.044,83 EUR monatlich 420,40 EUR 

10. bis 12. Jahrgangsstufe  5.360,15 EUR monatlich 446,70 EUR 

 

2.  für das Landschulheim Schloss Ising für die  

5. und 6. Jahrgangsstufe  4.729,53 EUR monatlich 394,20 EUR 

7. bis 9. Jahrgangsstufe  5.297,08 EUR monatlich 441,50 EUR 

10. bis 12. Jahrgangsstufe  5.738,51 EUR monatlich 478,20 EUR 

 

3. für das Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid für die 

5. und 6. Jahrgangsstufe  4.414,23 EUR monatlich 367,90 EUR 

7. bis 9. Jahrgangsstufe  5.044,83 EUR monatlich 420,40 EUR 

10. bis 12. Jahrgangsstufe  5.360,15 EUR monatlich 446,70 EUR 

 

4. für das Landschulheim Kempfenhausen für die  

5. und 6. Jahrgangsstufe  4.729,53 EUR monatlich 394,20 EUR 

7. bis 9. Jahrgangsstufe  5.297,08 EUR monatlich 441,50 EUR 

10. bis 12. Jahrgangsstufe  5.738,51 EUR monatlich 478,20 EUR 

 
 

II. Tagesheimkosten  

Die Tagesheimkosten (Entgelt für Verpflegung und erzieherische Betreuung) betragen ab dem 1. September 2012 für alle 
Internatsschulen jährlich 1.140,00 EUR. Der Jahresbetrag ist zur Vereinfachung der Zahlungsweise in zwölf gleiche Monats-
beträge von je 95,00 EUR aufgeteilt. 

 
III. Kosten für die gebundene Ganztagsklasse: 

Die Kosten für die gebundene Ganztagsklasse (Entgelt für Verpflegung sowie Förder- und Betreuungsangebot nach Maßgabe 
der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgegebenen Modellbeschreibung) betragen ab dem 1. September 
2011 für alle Internatsschulen jährlich 1.140,00 EUR. Der Jahresbetrag ist zur Vereinfachung der Zahlungsweise in zwölf 
Monatsbeträge von je 95,00 EUR aufgeteilt. Für Internatsschüler reduzieren sich die Kosten nach Abzug des Verpflegungs-
anteils auf jährlich 372,00 EUR; Satz 2 gilt entsprechend. 

 

München, 13. Dezember 2011 

 

Karl R o t h   
Landrat 
Verbandsvorsitzender 


